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Beschluss 
 
 
Beschlussgegenstand 

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 des KVG LSA in 

Höhe von 69.848,21 € für den Bau einer biologischen Kleinkläranlage in Rotha 

 

 
Beschlusstext: 

Der Stadtrat stimmt den über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 69.848,21 
€ zum Bau einer biologischen Kleinkläranlage an der Kindertagesstätte und dem 
Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Rotha unter dem 
 

 Produkt 36510100 – Tageseinrichtungen für Kinder 
 Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen 

 Maßnahmenummer 365101M00037 

 Betrag 37.386,16 € 
 

sowie 
 

 Produkt 57310100 – Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen 
 Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen 

 Maßnahmenummer 573101M00012 

 Betrag 32.462,05 € zu. 
 
 
Die Deckung erfolgt aus 
 

 Produkt 54100100 – Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen 

 Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen 

 Maßnahmenummer 541001M00045. 
 
03.08.2022 Stadtrat 
Beschluss – Nr:  2-28/22 
einstimmig beschlossen 
Ja 21  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
Bemerkung: 
 

Aufgrund des § 33 KVG LSA waren keine Mitglieder 
des Stadtrates von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 
 

tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung 
 
Sangerhausen, 03.08.2022 
 
gez. S. Strauß 
Oberbürgermeister 
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